
 Kreisvolkshochschule 
 Gifhorn 

 

 
 
 

  

Termine 
Info-Abend (online) 

05.09.2024, 18:00 Uhr 

 

Beginn der Qualifizierung 

19.09.2024, 18:00 Uhr 

 

Unterrichtszeiten 

 Donnerstags von  18:00 - 21:15 Uhr  

 1 Samstag im Monat 09:00 - 14:15 Uhr 

 

Kosten: 

Die Qualifizierung ist entgeltfrei. Sie wird durch 

Mittel des Landes Niedersachsen und des 

Landkreises Gifhorn finanziert. 

Kreisvolkshochschule Gifhorn 

Freiherr-vom-Stein-Str. 24 

38518 Gifhorn 

 

Sandra Schaffrin 

s.schaffrin@kvhs-gifhorn.de 

05371 9459-613 

www.kvhs-gifhorn.de 

Kindertagespflege 

tätigkeitsvorbereitende 

Grundqualifizierung nach QHB 

 

Weitere Informationen zur Qualifizierung und 
Anmeldung finden Sie auf unserer Homepage 
unter:  

 

 



 
 Beruf 

 
 
 
 
 

 

 

 

Aufbau 

Die Ausbildung zur Kindertagespflegeperson wird nach 

dem Qualifizierungshandbuch (QHB) des Bundesver-

bands für Kindertagespflege durchgeführt und besteht 

aus zwei Teilen: 

 

1) tätigkeitsvorbereitende Grundqualifizierung (160 UE)  

2) tätigkeitsbegleitende Grundqualifizierung (140 UE) 

 

Sobald die tätigkeitsvorbereitende Grundqualifizierung 

und die Praktika erfolgreich absolviert wurden, wird das 

Zertifikat zur „Qualifizierten Kindertagespflegeperson 

nach Besuch der tätigkeitsvorbereitenden Grundqualifi-

zierung“ ausgestellt.  

 

 

Umfang 

 160 Unterrichtsstunden  

 100 UE Selbstlerneinheiten 

 80 Std. Praktikum 

 Die Fehlzeiten im Unterricht dürfen nicht mehr als 

10 % (16 UE) betragen 

 

 

 

 

Zugangsvoraussetzungen 

 Volljährigkeit 

 Hauptschul– oder Berufsabschluss 

 B2 Sprachniveau 

 Eignungsgespräch beim Kindertagespflege-

büro des DRK-Kreisverbandes Gifhorn 

 Gesundheits– und Führungszeugnis 

 

 

Lernergebnisfeststellung 

Der Abschluss besteht aus folgenden Leistungsnach-

weisen: 

 Erstellen einer Konzeption 

 Bearbeitung einer Fallsituation 

 Kolloquium 

 

Inhalte 

 Rechtliche und finanzielle Grundlagen  

 Bildungsauftrag und Förderung  

 Entwicklungspsychologische Grundlagen 

 Ernährung und gesunde Lebensführung 

 Kindeswohl und Kindeswohlgefährdung 

 Erziehungspartnerschaft mit Eltern  

 Vernetzung und Kooperation 

 Eingewöhnung und schwierige Erziehungs-

situationen 

 Existenzgründung und Selbstständigkeit 

 u.v.m. 

 

Die Qualifizierung erfolgt nach den Vorgaben des  

Bundesverbands für Kindertagespflege. 

Das Zertifikat ist bundesweit anerkannt. 

 

 

 

 

 

Um als Kindertagespflegeperson tätig zu sein, benö-

tigen Sie eine Pflegeerlaubnis. Hierfür müssen Sie 

unter anderem „vertiefte Kenntnisse hinsichtlich der 

Anforderungen der Kindertagespflege“ nachweisen. 

 

Diese erwerben Sie, indem Sie eine umfassende 

Grundqualifizierung absolvieren.  


